
Stadt Trebsen 
 
 

Vorlagen-Nr. 2024/KA/12 
 
 
zur Vorberatung in die Sitzung des Verwaltungsausschusses am 03.12.2024 
  
zur Beschlussfassung in die Sitzung des Stadtrates am  17.12.2024 
 
zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Beschlusstitel 
 
Beratung und Beschlussfassung zur Satzung über die Benutzung und die Gebühren der 
Stadtbibliothek Trebsen 
 
Beschlussantrag 
 
Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbibliothek 
Trebsen gemäß Anlage zur Vorlage. 
 
Begründung 
 
Die bisherige Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadt Trebsen ist vom 
23.03.2009.  
Die angebotene Medienlandschaft hat sich seitdem stark verändert. 
Um den  zwischenzeitlichen Veränderungen im Medienbestand und den gestiegenen Kosten 
Rechnung zu tragen, ist es erforderlich die Benutzungsgebühren den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Aufkommensneutralität 
 
 
 
 
Iris Kösler    Anlage 1  
Leiterin Kämmerei    Entwurf Satzung  



Anlage zu Vorlage Nr.: 2024/KA/12





(6) Bei Verlust oder Beschädigung einer Medieneinheit, hat der Nutzende diese durch
ein von der Stadtbibliothek Trebsen bestimmtes Ersatzexemplar oder finanziell zu
ersetzen.

(7) Für Schäden, die durch Missbrauch des Bibliotheksausweises entstehen, haftet der/
die eingetragene Nutzende bzw. die gesetzliche Vertretung.

(8) Angemeldete Nutzende sind verpflichtet, Änderungen des Namens oder der
Wohnanschrift sowie den Verlust des Bibliotheksausweises unverzüglich mitzuteilen.

§ 6 Gebühren

Jahresgebühr
Erwachsene (ab 18.Lebensjahr)
Kinder und Jugendliche (bis 17.Lebensjahr)
Familienausweis

Gebühr für Einmainutzung
Erwachsene ( ab 18. Lebensjahr)
Kinder und Jugendliche (bis 17.Lebensjahr)

Säumnisgebühren je Medieneinheit und angefangene Woche

12,00 EUR 
3,00 EUR 

14,00 EUR 

5,00 EUR 
1,00 EUR 

Erwachsene (ab 18. Lebensjahr) 1,00 EUR bis 
max. 8,00 EUR 

Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 0,50 EUR bis 
max. 4 EUR 17.Lebensjahr)

Bei Ausstellen einer Mahnung fallen zusätzlich Portokosten an.

Gebühren für Ausdrucke oder Kopien 
A 4 pro Seite 
A 3 pro Seite 

Weitere Gebühren 
Ausstellen eines Ersatzbibliotheksausweises 
Erwachsene ( ab 18. Lebensjahr) 
Kinder und Jugendliche (bis 17. Lebensjahr) 

0,20 EUR 
0,50 EUR 

2,00 EUR 
1,00 EUR 

Für die Vermittlung von Medieneinheiten tragen die Nutzenden die 
finanziellen Aufwendungen in Höhe von mindestens 2,50 EUR. 

§ 7 Gebührenbefreiung

Von Gebühren sind befreit Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenwohn- und Pflegeheime 
sowie Mitglieder des Ortsverbandes der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Trebsen mit 
Vorlage des Dienstausweises. 

§ 8 Ausschluss von der Benutzung

Personen, die gegen diese Satzung verstoßen, können vorübergehend oder dauernd 
entweder teilweise oder vollständig von der Nutzung der Stadtbibliothek Trebsen 
ausgeschlossen werden. 






